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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des

Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Magnesiumchlorid-6-hydrat
REACH-Registrierungsnr.:
01-2119485597-19-xxxx

Chemische Bezeichnung: Magnesiumchlorid-Hexahydrat

Andere Bezeichnung(en):
Magnesiumchlorid

CAS-Nummer: 7791-18-6
EG-Nummer: 232-094-6

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung:
Verschiedene Anwendungen.
Rohstoff flir chemische und pharmazeutische Industrie.
Nur far industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung:
CG CHEMIKALIEN GmbH & Co. KG
Strale/Postfach:  Ulmer Str. 1

PLZ, Ort: 30880 Laatzen
Deutschland

WWW: www.cg-group.de

Telefon: +49 (0) 511 87803-0

Telefax: +49 (0) 511 87803-66

Auskunft gebender Bereich:
Abteilung Regulatory Affairs and Compliance
Telefon: +49 (0) 511 87803-123
E-Mail: rac@cg-chemikalien.de

Weitere Angaben: Andere Standorte:

Reininghaus-Chemie GmbH & Co. KG CHEM-DIS Chemiedistribution GmbH
Joachimstr. 122-124 BahnhofstralRe 29A

DE-45309 Essen DE-07607 Eisenberg

Telefon: +49 (0) 201 55780-0 Telefon: +49 (0) 36691 8649-0
Telefax: +49 (0) 201 55780-50 Telefax: +49 (0) 36691 8649-20

Reher & Ramsden Nachflg. GmbH & Co. KG CSC JAKLECHEMIE GmbH & Co. KG

Rubbertstr. 44 Matthiasstr. 10-12

DE-21109 Hamburg DE-90431 Nurnberg

Telefon: +49 (0) 40 751996-0 Telefon: +49 (0) 911 32646-0
Telefax: +49 (0) 40 751996-77 Telefax: +49 (0) 911 32646-160
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1.4 Notrufnummer

Giftinformationszentrum Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 - 19240 (Deutsch / English)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Dieser Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)
Gefahrenhinweise: entfallt

Sicherheitshinweise:
entfallt

2.3 Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren.

Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % (w/w) oder mehr, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der
Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission
endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.
Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIlI.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe

Chemische Charakterisierung:
Magnesiumchlorid-Hexahydrat
Mg CI2 (H2 O)6

CAS-Nummer: 7791-18-6

EG-Nummer: 232-094-6

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt
aufsuchen.
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Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.
Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:
Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Bei
Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas Gber den Mund verabreicht
werden. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfuigbar
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel:
Wassersprihstrahl, alkoholbestandiger Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen.
Ferner kdnnen entstehen: Chlorwasserstoff.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Eindringen von Léschwasser in
Oberflachengewasser oder Grundwasser vermeiden. Kontaminiertes Loschwasser
getrennt sammeln.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Staubentwicklung vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden. Flr ausreichende Luftung
sorgen. Geeignete Schutzausriistung tragen. Kontaminierte Kleidung wechseln.

6.2 Umweltschutzmafnahmen

Keine groflen Mengen in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Fir gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Staubentwicklung
vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. Geeignete Schutzausristung tragen. Bei Gebrauch nicht
essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Kontaminierte

Kleidung wechseln.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter:

Behalter dicht geschlossen, trocken und kihl aufbewahren. Nur im Originalbehalter

aufbewahren.
Vor Hitze schiitzen.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C

Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der

Exposition/Persodnliche Schutzausriustungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Typ Grenzwert
Deutschland: DFG Kurzzeit 2,4 mg/m?
Deutschland: DFG Langzeit 0,3 mg/m?
Deutschland: DFG Langzeit 4 mg/m?

Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 2,5 mg/m?
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 20 mg/m?
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1,25 mg/m?3
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 10 mg/m?
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PNEC: PNEC Wasser (SuRwasser): 1,6 mg/L

PNEC Wasser (Meerwasser): 0,16 mg/L
PNEC Sediment (StBwasser): 1.050 mg/kg
PNEC Sediment (Meerwasser): 105 mg/kg
PNEC Boden: 1.045 mg/kg

PNEC Klaranlage: 42 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Bei Staubentwicklung: Staub sollte unmittelbar am Entstehungsort abgesaugt werden.

Personliche Schutzausrustung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen. Partikelfiltergerat (DIN EN 143).
Die AtemschutZfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/
Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR DIN EN 374.
Geeignetes Handschuhmaterial:
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk - Schichtstarke: = 0,11 mm
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): > 480 min
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schlieliende Schutzbrille gemal DIN EN ISO 16321-1:2022.

Kdrperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemalnahmen:
Staubentwicklung vermeiden. Einatmen von Staub vermeiden. Nicht in die Augen, auf die
Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Geeignete Schutzausristung tragen. Bei
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Kontaminierte Kleidung wechseln.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe "6.2 UmweltschutzmalRnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und 101,3 kPa

fest

Form: Flocken
Farbe: farblos
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Keine Daten verfiigbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 116 -118 °C
Siedebeginn und Siedebereich: Keine Daten verfugbar
Entztundbarkeit: Nicht brennbar
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Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen:
UEG (Untere Explosionsgrenze): Nicht anwendbar
OEG (Obere Explosionsgrenze): Nicht anwendbar

Flammpunkt/Flammbereich: Nicht anwendbar
Zundtemperatur: Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: 116 °C bei 118 Pa
pH-Wert: bei 20 °C,50g/L:4,5-7
Viskositat, kinematisch: Keine Daten verfiigbar
Wasserloslichkeit: bei 20 °C: 1.670 g/L

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfiigbar

Dampfdruck: Keine Daten verfligbar
Dichte: bei 20 °C: ~ 1,57 g/cm?
Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar
Partikeleigenschaften: Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar

Selbstentziindungstemperatur: Keine Daten verfligbar

Molekulargewicht 203,3 g/mol
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfligbar
Weitere Angaben: Relative Dampfdichte: 2,316 (20 °C, Wasser = 1) (OECD Guideline 109)

Relative Dichte: 2,316 (20 °C, Wasser = 1)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe Unterabschnitt "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen".

10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schiitzen. Staubbildung vermeiden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Keine Daten verfigbar
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaier Verwendung.
Thermische Zersetzung:
116 °C bei 118 Pa

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat: LD50 Ratte, weiblich, oral: > 5.000 mg/kg
LD50 Ratte, dermal: > 2.000 mg/kg (OECD 402)

Toxikologische Wirkungen:
Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erflillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Karzinogenitat: Fehlende Daten.

Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erflllt.

Wirkungen auf und Uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten
sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
11.2 Angaben uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften:
Keine
Sonstige Angaben: Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Fischtoxizitat:
LC50 Pimephales promelas (Dickkopfelritze): 2.119 mg/L/96h
Daphnientoxizitat:
LC50 Daphnia magna (Grofer Wasserfloh): 548,4 mg/L/48h
Wachstumsrate (EbCx) 10% Daphnia magna (Grofter Wasserfloh): 321 mg/L/21d
Algentoxizitat:
ErC50 Desmodesmus subspicatus (Griinalge): > 100 mg/L/72h
NOEC Desmodesmus subspicatus (Griinalge): 100 mg/L/3d (OECD 201)

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Sonstige Hinweise: Methoden zur Bestimmung der Abbaubarkeit sind fir anorganische Stoffe nicht anwendbar.

Verhalten in Klaranlagen:
Bakterientoxizitat:
EC50 Belebtschlamm: > 900 mg/L/3h (OECD Guideline 209)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlisselnummer:
07 07 99 = Abfalle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.
HZVA = Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen.

Verpackung

Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie

der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der UN-Modellvorschriften nicht fir die Umwelt
gefahrlich.

Meeresschadstoff - IMDG:
nein

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe

Wassergefahrdungsklasse:

1 = schwach wassergefahrdend

Technische Anleitung Luft:
5.2.1

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfuigbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verordnungen:

15.2 Stoffsicher

Keine Daten verfligbar
heitsbeurteilung

Keine Daten verfigbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Grund der letzten Anderungen:

Erstausgabedatum:

Allgemeine Uberarbeitung

6.6.2024

Datenblatt ausstellender Bereich:

siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkurzungen und Akronyme:

ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstrallen
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der Stralde

AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm
CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Code of Federal Regulations

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshdhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EC50: Effektive Konzentration 50%

EG: Europaische Gemeinschaft

EN: Europaische Norm

EQ: Freigestellte Mengen

EU: Europaische Union

HZVA: Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung
IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport
LC50: Median-Letalkonzentration

LD50: Letale Dosis 50%

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung

durch Schiffe

NOEC: Konzentration ohne beobachtete Wirkung
OECD: Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
TRGS: Technische Regeln fir Gefahrstoffe
UEG: Untere Explosionsgrenze

vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand

der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften
im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von CG Group SDB

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


